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 Veröffentlicht am 07.05.1996

Norm

StGB §128 Abs1 Z1 B

Rechtssatz

Für den Bereich der katholischen Kirche sind Kruzi6xe grundsätzlich als dem Gottesdienst wie auch der Verehrung

gewidmete Gegenstände anzusehen und zwar gleichgültig, ob sie sich in Kirchen, Kapellen, in Bildstöcken oder im

Pfarrhaus be6nden. Allerdings fallen Objekte, die sich in einer Gaststube be6nden und nicht ö;entlich verehrt werden,

nicht unter die Qualifikation des § 128 Abs 1 Z 2 StGB.
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